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Schwerpunkte der Familienpolitik
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Förderung der gemeinsamen Erziehung

800 Euro/Monat 
für Väter, die während der Elternzeit kein Gehalt beziehen

400 Euro/Monat 
für Väter, die während der Elternzeit 30% ihres Gehalts beziehen

600 Euro/Monat 
für Väter, die während der Elternzeit nicht durchgehend 30% ihres
Gehalts beziehen

Wie die öffentliche Hand Familien unterstützt
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Wer kann das Landesfamiliengeld + beantragen?

Familien , die folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Das Familiengeld des Landes steht ihnen zu und sie haben es 
beantragt,

2. Sie haben ein Kind, das zwischen 1. Januar 2016 und 31. 
Dezember 2018 zur Welt kommt,

3. der Vater ist Arbeitnehmer im privaten Sektor und in Südtirol 
ansässig,

4. der Vater hat während der ersten 18 Lebensmonate des Kindes 
für einen Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
vollen Monaten die Elternzeit in Anspruch genommen.

Wichtig!
Der Zusatzbeitrag steht nicht zu, wenn das Kind in dem Zeitraum, für 
den der Beitrag beantragt wird, einen Kleinkinderbetreuungsdienst
besucht hat.

Wer Anspruch auf diese Unterstützung hat
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Wann und wie wird der Antrag gestellt? 

Der Antrag kann erst gestellt werden, wenn die Elternzeit, für die
angesucht wird, beendet ist. 
Ab diesem Zeitpunkt hat die Familie 90 Tage Zeit.

Anträge für Elternzeiten für Kinder, die zwischen 1. Jänner und 
31. August 2016 geboren sind und die schon beendet sind,
können ab 1. September 2016 gestellt werden.

Der Antrag kann bei der Agentur für soziale und wirtschaftliche
Entwicklung (ASWE) oder bei einem Patronat gestellt werden. 

Die Auszahlung des Beitrags erfolgt einmalig zusammen mit dem
Landesfamiliengeld. Der Betrag wird auf das Bankkonto, das für
das Landesfamiliengeld angegeben wurde, überwiesen.

Wie der Beitrag zu beantragen ist


